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Sprechslunden
in der Gemeindeverwoltung (Tel.22l)

Gerneindeverlrelung
Bürgermeister: M. Kuhli (Tel. 240)
stellv. Bürgermeister: W. Bönfer
Gem.-Direktor: E. Bremer (Tel.482)

Geno eindevertreler:
L. Bode, H. Benfer, O. Bernshousen,
F. Dietrich, H. Fischer, W. Hofius,
E. Horchler, E. Meister, A. Menn,
H. Strock

l'loupt-, FiElonz- und Eouousschuß
Kuhli (Vors.), W. Bönfer (stv. Vors.),
Bode, H. Benfer, Bremer, Hofius

Rechnungsprüf ungsousschuß
Fischer, Hcrchler, Menn

Kultur- und Sportousschuß
Bremer (Vors.), Bernshousen, Diet-
rich, Strock

Wcld-, Wosser- und Wegeousschuß
W. Bönfer 1Vors.), Menn (siv. Vors.),
Bode, Bernshousen, Dietrich, Meister

Wohlprüf ungscusschuß
Kuhli, Bremer, Bcrde, Fischer, Hofius

Amlsverlreter
H. Benfer, Fischer, Hofius, Menn

Schulverbqndsmitglieder
H. Benfer, Bremer, Fischer, Horch-
ler, Meister, Strock

Wqsserverbondsmitglieder
Kuhli, Hofius, Menn

Bürgermeister
Freiiog

Gemeindedirektor
Dienstog

brJro

16.30-17.30 Uhr

'15.00-17.00 Uhr

Mo., Mi. und Do. .l0.00-'13.00 
Uhr

Di. und Fr. 14.00-17.00 Uhr

Amtsverwcrltung
Am letzten Freitog
im Monoi 14.30-]6.30 Uhr

Arbeitsomt
Donnerstog 1.l.30-12.30 Uhr

Gerichtsvo llzieher
Di. und Fr. 15.00-16.00 Uhr

Off nung
der Gemeindebücherei (Schule)

Dienstcg 15.00-,16.30 Uhr
Am l. u. 3. Montog
im Monot ]9.30-20.30 Uhr

Kreisfohrbücherei
Hotel ,,Zur olten Post"
Dienstcrg 15.00-16.00 Uhr

UffnunE der Viehwooge
,,ln der Au" (Frcru Gretel Müller)

Montog-Freitcrg 8.00-1 
,l.00 

Uhr

öffnung der Müllkippe
Di. und So. 7.00-12.00 Uhr

Müllobfuhr Dienstog



Der Mensch bedarf der Menschen sehr
zu seinem großen Ziele:
Nur in dem Canzen rvirket er;
viel Tropfen geben erst das Meer,
viel Wasser treibt die Mühle.

FRIEDRICFI SC}IILLER

98" Sotzung über die Enlwässerung der Grundstücke und den A.nschluß
on die öffentliche Abwosseronlcge (Entwüsserungssolzung) mit Bei-
trogs- und Gebührensotzung

Seit einigen Johren wird bei uns die Ortsentwösserung Abschnitt für Ab-
schnitt gebout, und die Klöronloge, die noch von der vorhergehenden Ge-
meindeverlretung beschlossen wurde, ist seit l97l im Bou und konn im
nöchsten Johr in Betrieb genommen werden. Donn ist der Zeitpunkt ge-
kommen, in dem die ersten Höuser on die Konoliscrtion on,geschlossen
werden. Donn kommt ober ouch der Zeiipunkt, zu dem die Gemeinde
Gebühren für die Wcrhrnehmung dieser öffentlichen Aufgobe - die Ent-
wösserung hot viel gekostet und kosiet immer noch - von ihren Bürgern,
die dorous einen Vorteil hoben, erheben muß. Die Gesomtkosten für die
Herstellung der Klöronloge und oller Stroßenkonolleitungen für die vor-
hondene Bebcruung (ohne Einzelgehöfte) werden noch letzten Berechnun-
gen ouf rd. 8 Millionen DM vercrnschlogt:

o) bisherige Konöle
b) KIörcrnloge
c) noch zu bouende Konöle

der Anschluß vor der Gebrouchsobnohme des Boues hergestellt sein. Wer-
den on Stroßen, die noch nicht mit Abwqsserleitungen gusgestottet sind,
ober spöter domit versehen werden sollen, Neubouten errichtet, so sind
olle Einrichtungen für den späteren Anschluß vorzubereiten. Die Scrtzung
schreibt weiter vor, doß der Anschlußnehmer verpflichtet ist, sömtliche
ouf dem Grundstück onfollenden Abwösser - mit Ausnohme der unter
o) -f) genonnten - in die öffentlichen Abwosseronlcrgen einzuleiten. ln
dos Abwossernetz dürfen u. o. nicht eingeleitel werden:
o) Stoffe, die die Leitung verstopfen können (2. B. Schult, Sond, Asche,

Kehricht, Lumpen, Dung, Schlocht- und Küchenobfölle und ondere feste
Stoffe),

b) feuergeföhrliche, explosive, rodiocrktive und ondere Stoffe, die dos
Abwossernetz oder die dorin Arbeitenden gefährden können (2. B.
Benzin, Benzol, Ole, Fette, Korbid),

c) schödliche oder giftige Abwösser,
d) Abwösser ous Stöllen und Dunggruben,
e) Abwösser, die wörmer ols 330 C sind,
f) pflonzen- oder bodenschödliche Abwösser.

Eigene Klöreinrichtungen ouf Grundstücken sind genehmigungspflichtig;
sie werden grundsötzlich nicht mehr genehmigt, wenn die Abwösser in
die öffentliche Abwosseronloge eingeleitet werden können. Alle beste-
henden oberirdischen und unterirdischen Abwossereinrichtungen, wie Gru-
ben, Schlommfönge, olte Konöle, Sickerungen und dergleichen, soweii sie
nicht Bestondteil der neuen Anloge werden, sind oußer Betrieb zu setzen,
zu entleeren, zu reinigen und zu beseitigen bzw. mit gesundem Boden
ordnungsgemöß zu verfüllen. Es dorf künftig, olso ncrch lnbetriebnohme
der Klöronloge, nur frisches (ungeklärtes) Abwosser der Abwossercrnloge
zugeführt werden, ondernfolls ist die ordnungsgemöße Arbeit der Klör-
onlcrge in Froge gestellt. Alsor Demnächsf,wenn die Anschlüsse vorgenom-
men werden, müssen die betroffenen Hous-KIöronlcrgen slillgelegt werden.
Und nun, lieber Feudinger, kommt dos Kritische der gcrnzen Soche, die
Froge, wie mon die Kosten der Entwösserung verteilt. Dozu ist zunächst
zu sogen, doß die Gemeinde verpflichtet isi, von den Anschlußinhobern
so hohe Beitröge und Gebühren zu erheben, doß die Eigenleistungen der
Gemeinde voll gedeckt sind. ,Außerdem wird die Gewöhrung von Londes-
beihilfen hiervon crbhöngig gemocht. Wir hoben gemeinsom hort um eine
Lösung gerungen, noch welchem Mcrßstob die Gebühren erhoben werden
sollen. In einer Sitzung komen wir zu keinem befriedigenden Ergebnis.
Wir hielten doher noch eine zweiie Sitzung speziell wegen dieser Sot-
zungen ob. Noch insgesomt rd. fünfsiündiger, intensiver, sehr scrchlicher
Berotung hcrben wir die Sotzung donn einstimmig und schweren Herzens
beschlossen. Wir sind der Uberzeugung, die der Gerechtigl<eit om nöch-
sten liegende Regelung getroffen zu hoben - eine Lösung dieses Pro-
blems, clie ieder ols gerecht empfindet, wird es nicht geben. Und wir wis-
sen ouch, wie unpopulör und kritikonföllig es ist, wenn mon dem Bürger
Abgcrben oufbürdet. Wir kommen ober nicht dovor her, und kein onderer
nimmt uns die Entscheidung crb.

An Kosten werden erhoben:
I. ein einmoliger Anschlußbeitrog ols E:'sotz des Aufwondes für die öf-

f entl iche Abwosseronloge,
ll. regelmößig wiederkehrende Benulzungsgebühren für die Ioufende ln-

onspruchnohme der Entwösserung.

1.256.521 DM
9s0.000 DM

6.025.490 DM

,1

l

1zus. 8.232.0.lI DM

An der Notwendigkeit der geordneten, kontrollierten Abführung des ver-
brouchten Wosseri und seiner Klärung in öffentlicher Anlcrge kommt eine
Gemeinde, wie wir sie sind, heute nichl mehr vorbei. Dorüber wird io
wohl nirgends noch ein Zweifel bestehen. Wir verweisen on dieser Stelle
ouch ouf die Seiten 229 und 230 des Feudinger Dorfbuches, Wir hoben nun
in der Gemeindevertretersitzung om 29. 1,l. 

.l971 die Entwässerungssolzung
.beschlossen, und zwor in der Form, wie sie von der Lcrndesregierung un-
ter Berücksichtigung der Erfohrungen ous einer iohrelongen Proxis und
des Stondes Cir Rechtssprechung ols Mustersotzung erorbeitet und
empfohlen wurde, und wie sie in mehreren Gemeinden unseres Kreises
schon besteht. Die Sotzung regelt <rlle Bedingungen, Rechte und Pflichten
im Zusommenhong mit der Entwösserung. Donoch betreibt die Gemeinde
in ihrem Gebiet dle unschödliche Beseitigung der Abwösser (Schmutz- und
Regenwcrsser) ols öffentliche Aufgobe. Zur Erfüllung dieses Tweckes sind
bzw. werden Abwosseronlogen hergestellt, die ein einheitliches Netz bil-
den und von der Gemeinde ols öffentliche Einrichtung betrieben und un-
terholten werden. Die Sotzung verpflichtet die Anschlußberechtigten, olso
dieienigen, bei denen ein Anschluß möglich ist, ihr Grundstück on die be-
stehenden Abwcrsseronloqen onzuschließen, sobold dos Grundstück mit
Geböuden für den douärnden oder vorübergehenden Aufentholt von
Menschen bebout oder mit der Bebouung begonnen ist. Der Anschluß un-
bebouter Grundstücke konn ie noch den besonderen Verhöltnissen gefor-
dert werden. Die Gemeinde gibt ieweils bekonnt, welche Stroßen oder
Ortsteile mit einer betriebsfeltigen Abwosserleitung versehen sind und
für die der Anschlußzwong wirksom wird. Bei Neu- und Umbouten muß



Der Pf licht zur Leistung des Anschlußbeitroges -unterliegen olle bebouten
und bebouboren Grun-dstücl<e, die on die öffentliche Abwossercnloge
crngeschlossen werden können. Der Beitrog (l) bemißt sich ncrch der Grund-
stüiksbreite entlong der Stroße, in der der öffentliche Abwosserkonol
liegt (Frontlönge), und noch der GrundstÜcksflöche. FÜr. EckgrundstÜcke
unä Grundstüc[e mit einer Tiefe von mehr ols 50 m sind Sonderregelun-
gen vorgesehen.
Anschlußbeitrog ie m Frontlönge

ie qm Grundsiücksflöche

Benutzungsgebühren ie cbm Abwosser

30,- DM (40,- DM)
O,BO DM ( I,- DM)

I,_ DM ( 1,20 DM)

Die Zohlen in Klommern sind die Betröge, die dosAmt ols kostendeckende
Sötze errechnet und vorgeschlogen hotie. Die Abwössermengen werden
noch dem durch den Wosserzöhler festgestellten Wosserverbrouch er-
mittelt. Der Wosserverbrouch ous Brunnen und sonstigen Versorgungs-
onlogen wird besonders erfoßi. Für ledes geholtene StÜck Großvieh wird
die e-rmittelte Wossermenge um 15 cbmlJohr herobgesetzt, weil Jouche
nicht in die Entwösserunglührt (Rindvieh säuft im Johr zwischen ll und
29 cbm Wosser).
Anschlußbeitrog und Benutzungsgebühren liegen bei uns im Vergleich zu
onderen Gemeinden desholb io hoch, weil die sehr stork cruseinonder-
gezogene Bebouung unseres Or"tes (Spliftersiedlungen bis in olle Seiten-
toler -hinein) besonders hohe lnvestitionskosten verursocht. Nun mu{J mon
ollerdings äuch sogen, doß noch unserer Sotzung -der- Anschlußbeiirog
ouch diJ Kosten dei GrundstücksonschlÜsse von der Stroßenleitung bis zur
Grundstücksgrenze bzw. bis zum dem ciort crnzulegenden PrÜfschocht ein-
schließf. Doiist z. B. in tLoosphe nicht der Foll, tdie dortigen BÜrger mÜssen
dcrs besonders bezohlen. Der Anschlußbeitrog konn in ongemessener
Weise gestundet werden.
Auf olle Frogen des Konolcrnschluß- und Benutzungsrechts konnte in dieser
kurzen Abhondlung nicht eingegongen werden. . Entwösserungssotzung
(9 Schreibmoschinenseiten) und Beitrogs- und GebÜhrensotzung körrnen
wöhrend der Dienststunden in der Gemeindeverwoltung eingesehen wer-
den. lm übrigen erscheinen beide Sotzungen im Wortlout in dem vom
Ami Loosphä herousgegebenen Amt:bloit, 

. 
dcrs zu einer GebÜhr von

0,50 DM bis spötestens 
,10. 

Jonuor 1972 bei der Gemeindeverwoltung be--

siellt werden konn. Beide Sotzungen treten - nochdem der Kreisousschuß
zugesiimmt hot - crm Toge noch- der Veröffentlichung im Amtsblcrtt des
Arites Locrsphe in Krcrft, dos wird in den nächsten Wochen sein' lm Loufe
des nöchsten Johres hören die Betroffenen, die zuerst ongeschlossen
werden, rechtzeitig, wie es weitergehen wird. Die Dinge können sich in
der Prcrxis erst noih und ncrch vollziehen.

99. Wegfoll der Sprechstunde ,,Flinterm Hoinberg" (Ziff. I5)

Seit November 1970 hölt Bürgermeister Kuhli ouf Wunsch der BÜrger der
Hoinbergsiedlung regelmößig einmol im Monot zur Abendzeil^ !precn-
stunden-in der öost,Iiirtscholt Steinboch ob. In den insgesomt 12 Sprech-
stunden fcinden sich nur dreimol Bürger ein.9 Sprechtoge woren clso
unbesucht. Eine Fortsetzung ist dcrnoch weder erforderlich noch zumut-
bor. Die Sprechstunden enifollen von nun on.

AÜCHDRUCKER'I ERNST SCHMIDT, LAASPHE


